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Vorwort

Menschen bei Krankheit oder in einer Notlage zu helfen, folgt 
einem zutiefst moralischen Impuls. Eine Unterwerfung der Diszipli-
nen des Heilens und Helfens unter wirtschaftliche Prinzipien scheint
sich zunächst zu verbieten – wer Freunden, Bekannten oder Nach-
barn hilft, der rechnet nicht.

Moderne Gesellschaften haben jedoch im Rahmen der Arbeitstei-
lung für das Heilen und Helfen Professionen entwickelt. Diese Pro-
fessionen formen Institutionen, die nur existieren und das Einkom-
men ihrer Mitarbeiter sichern können, wenn sie systematisch und
unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsprinzips – um es etwas pa-
thetisch zu formulieren – Nächstenliebe produzieren und verkau-
fen. Damit wird das Gesundheits- und Sozialwesen zum Gegenstand
der Betriebswirtschaftslehre. Das Zusammentreffen – oder gar die
Kollision – von Moral und Wirtschaftlichkeit macht dieses Feld so in-
teressant.

Das vorliegende Buch folgt der Arbeitshypothese, dass es geradezu
unmoralisch wäre, nicht mit Hilfe der Betriebswirtschaft nach immer
effizienteren Wegen der Heilung und der Hilfe zu suchen. Dazu ist
es notwendig, die Tätigkeiten des Gesundheits- und Sozialwesens
und damit die dort arbeitenden Menschen einer betriebswirtschaft-
lichen Steuerung zugänglich zu machen. Dem widmet sich das Buch
im Einzelnen.

Es wird ein betriebswirtschaftlicher Diskurs beschritten, der bei den
institutionellen, durch das Gesellschaftsrecht gesetzten Randbedin-
gungen ansetzt. Menschen lassen sich durch institutionelle Struk -
turen leiten, deshalb ist die Wahl und Ausgestaltung der Rechtsform
eine wichtige grundsätzliche Festlegung. Ist diese Festlegung ge-
troffen, müssen Menschen in diesen Institutionen wissen, wo ihr 
Unternehmen steht. Es folgt deshalb in zwei weiteren Kapiteln eine
Einführung in das externe und interne Rechnungswesen. Das Schluss-
kapitel führt in das Methodenkonzept des Controllings ein, das den
Handelnden dazu verhilft, sich Ziele zu setzen und diese wirtschaft-
lich zu verfolgen.

Insgesamt sollen die vorgestellten Methoden dazu verhelfen mit
menschlicher Arbeit sorgsam umzugehen, damit mit den begrenz-
ten Mitteln möglichst viel Wohlfahrt gestiftet werden kann.

Uwe Kaspers
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AO Abgabenordnung
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i. V. m. in Verbindung mit

www.WALHALLA.de                                                                                 11

7534_Wirtschaftl_Steuerung  21.01.16  15:35  Seite 11



KG Kommanditgesellschaft
KHBV Krankenhausbuchführungsverordnung
KWG Kreditwesengesetz
OHG Offene Handelsgesellschaft
PartG Partnerschaftsgesellschaft
PartGG Gesetz über Partnerschaftsgesellschaften
Part mbB Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter 

Berufshaftung
PBV Pflegebuchführungsverordnung
PfleWoqG Bayerischen Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes
PRAB Passive Abgrenzungsposten
ROI Return on Investment
SGB XI Sozialgesetzbuch Elftes Buch – 

Soziale Pflegeversicherung
SET Spätester Endtermin
SST Spätester Starttermin
StGB Strafgesetzbuch 
UG Unternehmergesellschaft
UStG Umsatzsteuergesetz
ZBB Zero-Base-Budgeting

Abkürzungen

7534_Wirtschaftl_Steuerung  21.01.16  15:35  Seite 12



1

Rechtsformen von Sozial- und 
Gesundheitsunternehmen 

1.1 Bedeutung der Rechtsformgestaltung für das 
Sozial- und Gesundheitswesen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   14

1.2 Personengesellschaften und Körperschaften: 
gesetzliche Leitbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   17

1.3 Der eingetragene Verein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   19

1.4 Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) . . . . . .   26

1.5 Die eingetragene Stiftung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   33

1.6 Die Genossenschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   44

7534_Wirtschaftl_Steuerung  21.01.16  15:35  Seite 13



1.1 Bedeutung der Rechtsformgestaltung für das
Sozial- und Gesundheitswesen

Wer im Sozial- und Gesundheitswesen tätig ist, kommt eher selten in
die Situation, ein großes Unternehmen ganz neu zu gründen. Durch-
aus häufiger begegnet uns aber die Ausgliederung von Betriebs teilen
in Tochtergesellschaften oder die Zuordnung von Sozialunternehmen
zu anderen Trägern. Alltäglich begegnen uns der eigene Arbeitgeber
aber auch Kooperationspartner in Gestalt von verschiedenen Rechts-
formen, die bestimmte Personen in die Lage versetzen, für diese 
Organisationen zu handeln, Entscheidungen bestimmten Gremien
zuzuweisen und Mitgliedern oder Gesellschaftern Einwirkungsmög-
lichkeiten zu eröffnen. Es ist deshalb sinnvoll, sich über die Hinter-
gründe der unterschiedlichen Rechtsformen Klarheit zu verschaffen.

Die Rechtsform lässt sich als das „rechtliche Kleid“ eines Unterneh-
mens auffassen. So wie wir uns zu verschiedenen Anlässen unter-
schiedlich kleiden, so ist auch in der unternehmerischen Praxis – je
nach Anlass – eher die eine oder die andere Rechtsform angemes-
sen. Es lohnt sich deshalb, zunächst einmal zu schauen, welche Aus-
wahl die Rechtsordnung bereithält.

Natürliche und juristische Personen

Die gute Nachricht zuerst: Menschen brauchen keine Rechtsform.
Denn § 1 BGB sichert jedem Menschen, der geboren ist, Rechtsfähig-
keit zu. In der Terminologie des Rechts sind wir natürliche Personen.
Dies hat Folgen für eine Tätigkeit im Sozial- und Gesundheitswesen.
Wer in dieser Branche ein Unternehmen gründen möchte, kann dies
unter eigenen Namen tun. Er handelt dann als Einzelunternehmer,
im Sozial- und Gesundheitswesen meist als Freiberufler.

Natürliche Personen haben jedoch einen erheblichen Nachteil. Sie
müssen sterben. Die Rechte und Pflichten, die sie eingehen, sind an
die Existenz ihrer Personen gebunden. Die Rechtsordnung überwin-
det dieses existenzielle Problem durch eine einfache und gleichsam
geniale Erfindung: die juristische Person. Juristische Personen existie-
ren unabhängig von den natürlichen Personen. Dies gilt für die Firma 
Siemens (als Aktiengesellschaft), die unabhängig von Werner von Sie-
mens (1816–1892) noch heute existiert, genauso wie für den Sozial-
dienst Katholischer Frauen, dessen Gründerin Agnes Neuhaus (1954–
1944) vorausschauend die Rechtsform des Vereins wählte. Juristische
Personen werden auch unter dem Begriff „Körperschaften“ geführt.

1

14                                                                                 www.WALHALLA.de

7534_Wirtschaftl_Steuerung  21.01.16  15:35  Seite 14



Menschen kooperieren, sie schließen sich zusammen. Die Rechtsord-
nung bildet dies unter dem Begriff der Gesellschaft ab. Leider wird
der Begriff Gesellschaft sowohl für juristische wie für natürliche Per-
sonen bzw. deren Zusammenschlüsse benutzt. Deshalb müssen wir
zwischen Zusammenschlüssen auf der Ebene natürlicher und juristi-
scher Personen unterscheiden.

Natürliche Personen und Personengesellschaften 

Menschen, die alleine wirtschaftlich tätig sind, sind Einzelunterneh-
mer. Lassen sich Einzelunternehmer im Handelsregister eintragen,
werden sie als eingetragener Kaufmann (e. K.) bezeichnet. Schlie-
ßen sich Personen zusammen – sei es mit oder ohne formale vertrag-
liche Bindung – bilden sie eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts
(GbR) nach § 705 BGB. Anstelle der Gesellschaft bürgerlichen Rechts
sieht das Handelsgesetzbuch in § 105 HGB die etwas formalisiertere
offene Handelsgesellschaft (OHG) vor.

Die bisher genannten Rechtsformen zeichnen sich dadurch aus, dass
sie die

� unbeschränkte und

� bei Personenmehrheiten solidarische

Haftung vorsehen. Viele Menschen schrecken vor diesem Risiko 
zurück und möchten auf dieser Grundlage nicht unternehmerisch
tätig werden. Dem ist die Rechtsordnung gefolgt und hat weitere
Rechtsformen entwickelt. In einer Kommanditgesellschaft (KG) nach
§ 161 HGB schließen sich mindestens ein Haftender (Komplementär)
und ein nicht Haftender (Kommanditist) zusammen. Eine Partner-
schaftsgesellschaft (PartG) bietet sich an, wenn sich freiberuflich Tä-
tige zusammenschließen möchten. Hier haftet jeder Partner für sein
eigenes berufliches Handeln. Die Partner haften gemeinsam nur für
die gemeinsam eingegangenen Verpflichtungen. Viele Freiberufler
scheuen auch dieses Risiko. Deshalb hat die Rechtsordnung die Part-
nerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung (PartG mbB)
entwickelt. Hier haften die Partner grundsätzlich nicht mit ihren Pri-
vatvermögen, müssen aber eine Versicherung vorweisen, die den
Haftungsfall abdeckt.

Die zunächst schwer überschaubare Auswahl lichtet sich, wenn man
für den Bereich des Sozial- und Gesundheitswesen nach dem passen-
den rechtlichen Kleid sucht. Für soziale Dienstleistungen eignet sich
insbesondere die Organisation als Einzelunternehmer sowie als GbR. 

Bedeutung der Rechtsformgestaltung für das Sozial- und Gesundheitswesen

1
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